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Danke Dir CDL.

1. Bei uns sind die KuK jedoch für unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Fehlt man die 5 Minuten,
ist ein Bereich verwaist. In 3 Minuten kann ein Schüler auch einen anderen Schüler erwürgen.
Der Richter wird doch dann einfach sagen: Die Aufsichtspflicht war nicht gegeben. Und zwar für
3 Minuten.

2. Gut, was ist, wenn man ein dringendes Bedürfnis erfüllen muss? Das dauert ja auch mal
länger als 3 Minuten(Weg kostet ja auch Zeit & manch einer wäscht sich auch die Hände davor
und danach).

3. Hypothetischer Fall
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